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Hinweise zum Niederlassungs-, Gewerbe- und Wettbe-
werbsrecht in Frankreich 
 
 
Auch in der Europäischen Union gibt es noch Unterschiede bei den jeweiligen nationalen 
Gesetzen und Vorschriften. Diese können sich auf unternehmerische Entscheidungen 
auswirken. Ständiges Anliegen u. a. der Industrie- und Handelskammern ist es, Unter-
nehmen behilflich zu sein, die für ihre Tätigkeiten in dem jeweiligen Land erforderlichen 
Vorschriften kennenzulernen und sie richtig anzuwenden. Dazu soll u. a. auch die Zu-
sammenarbeit der Industrie- und Handelskammern in der Region Saar-Lor-Lux dienen. 
So geben z.B. die IHK’s in Lothringen selbstverständlich auch deutschen Unternehmen 
Informationen zur Gründung und Führung eines Unternehmens. 
 
1. Mitgliedschaft bei IHK/CCI: In Frankreich sind wie in Deutschland alle Unternehmen 

von Industrie, Handel und Dienstleistungssektoren (ausgenommen agents commerci-
aux = Handelsvertreter) Mitglied der örtlichen Industrie- und Handelskammer. In 
Frankreich gibt es 163 Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI), in Deutschland 
beläuft sich die Zahl der Industrie- und Handelskammern auf 80. Eine französische 
Besonderheit: Herstellungsbetriebe mit bis zu 10 Mitarbeitern gehören zur Hand-
werkskammer, während alle übrigen Betriebe der Industrie- und Handelskammer an-
gehören. Nur im Departement Moselle hängt die Mitgliedschaft zur Handwerkskam-
mer von dem Schwerpunkt der jeweiligen Tätigkeit ab.   
 

2. Die französischen Handelskammern haben spezielle Informationszentren für Exis-
tenzgründer eingerichtet, in denen eine umfassende Beratung angeboten wird (z.B. 
Prüfung der Tragfähigkeit der Existenzgründung, des Finanzierungskonzeptes, des 
Businessplanes etc.). Die IHK Metz hat hierzu ein eigenes Zentrum mit dem Namen 
SYNERGIE eingerichtet, nähere Informationen hierzu findet man im Internet unter: 
 
    www.synergie-ceei.com  

.

http://www.synergie-ceei.com/
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3. Anzeigen von Beginn, Änderung und Beendigung einer gewerblichen Tätigkeit sind bei 
dem jeweiligen "Centre de Formalités des Entreprises (C.F.E.)", also dem Büro für Un-
ternehmensformalitäten, der örtlichen zuständigen IHK (nicht wie in Deutschland bei den 
Städten und Gemeinden!) einzureichen. Diese Einrichtung unterstützt bei der konkreten 
Umsetzung, wenn die Beratung zur Existenzgründung abgeschlossen ist und Sie bereits 
wissen, welche Unternehmensform Sie wählen wollen. 
 
Das Büro für Unternehmensformalitäten (C.F.E.) berät über Anzeigeformalitäten, nimmt 
die Anzeige entgegen und verteilt die erforderlichen Kopien an Stellen, welche über die 
gewerbliche Tätigkeit informiert werden müssen, z. B. Register bei den Gerichten, Statisti-
sches Amt, Steuerbehörden etc. Das C.F.E. nennt auch Adressen, wo Sie Informationen 
zum Nachweis der sozialen Absicherung (Krankenkasse, Altersvorsorge) erhalten. Der 
Service kostet zwischen 40 und 60 EUR (Stand Februar 2010). 
 
Hier die Adresse des nächstgelegenen Büros für Unternehmensformalitäten: 
 
 CFE de Sarreguemines 

Espace Entreprise 
27 rue du Champ de Mars 
57200 SARREGUEMINES 
Ansprechpartner: 
Frau Nathalie BECHER 
Tel.: (00 33) 3 55 78 5005 
Fax : (00 33) 3 59 81 21 18 
E-Mail : cfe57-sarreguemines@moselle.cci.fr  
(Auskünfte z.T. auch in deutscher Sprache) 
 

Öffnungszeiten: Mo-Fr. von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr, telefoni-
sche Voranmeldung empfehlenswert. 
Internet: www.moselle.cci.fr  unter  Contact  Tous nos contacts  Les Centres 
de Formalités des Entreprises finden Sie Anschriften weiterer Büros in der Region Moselle. 
 

4. Gewerberecht: In Frankreich herrscht wie in Deutschland der Grundsatz der Gewerbe-
freiheit. Jedoch gelten für viele berufliche Tätigkeiten besondere Vorschriften, etwa für den 
Ausschank von Alkohol, Immobilienmakler, Taxiunternehmen, um nur einige zu nennen. 
Auf der folgenden Seite finden Sie eine alphabetische Übersicht der reglementierten Tä-
tigkeiten: 

5.  
http://www.apce.com/pid803/activites-reglementees.html?espace=1&tp=1 

 
 
6. Aktuelle Listen von Unternehmen bestimmter Branchen werden bei der jeweiligen In-

dustrie- und Handelskammer vorrätig gehalten. Anfragen sind dorthin zu richten. Nachfol-
gend die Adressen der benachbarten französischen IHK’s:  
 

CCI de la Moselle 
10-12, avenue Foch 
BP 70330 
F-57016 Metz Cedex 1 
Tel.: (00 33) 3 87 52 31 00 
Fax.: (00 33) 3 87 52 31 99 
www.moselle.cci.fr  

 

CCI de Meurthe-et-Moselle  
53, rue Stanislas  
BP 4226  
F-54042 Nancy Cedex 
Tel: (00 33) 3 83 37 54 54 
www.nancy.cci.fr  
 

.

mailto:cfe57-sarreguemines@moselle.cci.fr
http://www.moselle.cci.fr/
http://www.apce.com/pid803/activites-reglementees.html?espace=1&tp=1
http://www.moselle.cci.fr/
http://www.nancy.cci.fr/
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7. Wettbewerbsrecht: Für Überwachung und Auskünfte sind in Frankreich staatliche Stellen 
zuständig (in Deutschland kümmern sich vor allem die Industrie- und Handelskammern um 
Wettbewerbsrecht). Diese Stellen sind unter anderem auch für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelüberwachung zuständig. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unse-
rem Infoblatt F02 - Grenzüberschreitende Werbung – welches Recht gilt?  
 
 

8. Abgesehen von den genannten französischen Institutionen in der Nachbarregion steht die 
deutsche Auslandshandelskammer (AHK) in Frankreich deutschen Unternehmen mit 
ihren zahlreichen, zum Teil honorarpflichtigen, Dienstleistungen zur Verfügung. Sie bietet 
z.B. Hilfen für Marketing, Marktstudien, Mehrwertsteuerrückerstattung, Inkasso und Beglei-
tung bei öffentlichen Aufträgen. 

 
Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer 
18, Rue Balard 
F-75015 Paris 
Tel.: (00 33) 1 40 58 35 35 
Fax.: (00 33) 1 45 75 47 39 
E-Mail: info@francoallemand.com 
Internet: www.francoallemand.com 
 
 

 

 
9. Die "französische Industrie und Handelskammer in Deutschland", die Chambre de Com-

merce et d' Industrie Française en Allemagne (CCFA) mit ihrem Hauptsitz in Saarbrücken, 
bietet schwerpunktmäßig "maßgeschneiderte Problemlösungen" hauptsächlich für franzö-
sische Unternehmen an, welche sich im deutschen Markt engagieren, nämlich z.B. Markt-
untersuchungen, Suche von Partnern und Handelsvertretern, Büroservice in Saarbrücken 
mit Sekretariats- und Übersetzerdienst und Lagerverwaltung. 

 
Chambre de Commerce et d' Industrie Française en Allemagne, CCFA 
Lebacher Straße 4 
D-66113 Saarbrücken 
Tel.: (06 81) 9 96 3 0 
Fax.: (06 81) 9 96 3 111 
E-Mail: info@ccfa-saa.de 
Internet: www.ccfa.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und erhebt daher 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, 
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
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